
1 1

Gemeinde Ziefen
Offizielles Publikationsorgan der Gemeindebehörde Ziefen

Info-Egge

30. September 2022 · Nr. 9

�

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung während Herbstferien
Die Gemeindeverwaltung ist während den Herbstferien vom 3. Oktober 
bis am 14. Oktober jeweils nur am Vormittag (Mo. + Mi.) 
von 9.00 bis 11.30 Uhr geöffnet.
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung.

Aus der 
Gemeindeverwaltung
Braucht es für eine 
Wärmepumpe oder eine 
Solaranlage ein Baugesuch?
Immer wieder wird der Gemeindever­
waltung die Frage gestellt, wie es in Be­
zug auf die Bewilligungspflicht für aus­
senstehende Wärmepumpen oder für 
Solaranlagen (thermisch und Photovol­
taik) aussieht.
Seit dem 1. Juli 2022 wird gemäss Ent­
scheid des Regierungsrates kantonsweit 
auf die Bewilligungspflicht für Wärme­
pumpen im Aussenbereich bis zu einer 
Grösse von 2 m3 verzichtet. Benötigt 
wird lediglich eine Meldung an das kan­
tonale Bauinspektorat. Ein entsprechen­
des Formular kann auf der Webseite des 
Bauinspektorats heruntergeladen wer­
den.

…Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süsse in 
den schweren Wein… (Frei nach R. M. Rilke) – Fotos aus dem Ziefner Rebberg von Beat Thommen

Schon länger, seit dem 1. Oktober 2013, 
gilt auch für Solar- und Photovoltaik­
anlagen in Bau- und Landwirtschafts­
zonen nur noch eine Meldepflicht. Auch 
dieses Formular kann beim Bauinspek­
torat heruntergeladen werden. 
Bei beiden Arten der Anlage ist die Mel­
dung 30 Tage vor Baubeginn einzurei­
chen.
Eine Baubewilligungspflicht beim Bau­
inspektorat besteht nach wie vor für So­

lar- und Photovoltaikanlagen in Kern-, 
Orts- und Denkmalschutzzonen sowie 
auf Kultur- oder Naturdenkmälern von 
kantonaler oder nationaler Bedeutung.

Kleinbaugesuche
Bitte beachten Sie, dass für Kleinbauten 
bis 12 m2 Grundfläche und 2,5 m Gebäu­
dehöhe bei der Gemeinde ein Kleinge­
such eingereicht werden muss. Dieses 
können Sie online ausfüllen und unter­



2

Bachhüsligruppe

Am 5. November 2022, 
ab 10 Uhr

wird wieder Holzofenbrot
beim Bachhüsli verkauft.

Auch wir müssen den Brotpreis 
anpassen. Neu grosses Brot Fr. 6.50, 

kleines Brot Fr. 4.00.
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Impressum

Offizielles Publikationsorgan der Gemeindebehörde Ziefen

Gemeindeverwaltung
Hauptstrasse 107	 Telefon 061 935 95 95
4417 Ziefen	 sekretariat@ziefen.ch	 www.ziefen.ch
	

Nützliche Telefonnummern
Gemeindeverwalter	 Lars Silfverberg	 Tel. 061 935 95 92 
	 lars.silfverberg@ziefen.ch
Finanzen	 Sonja Mühlethaler	 Tel. 061 935 95 91
	 sonja.muehlethaler@ziefen.ch
Einwohnerdienste	 Cellina Ress	 Tel. 061 935 95 90
	 cellina.ress@ziefen.ch
	 Patrice Pfister	 Tel. 061 935 95 94
	 patrice.pfister@ziefen.ch

Schalterstunden der Verwaltung ab 1. Juli 2022
Montag und Mittwoch	 09.00 – 11.30 Uhr
	 15.00 – 17.00 Uhr
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung
(i.d.R. ab 07.30 Uhr, über Mittag und auch nach 17.00 Uhr möglich). 

Sprechstunde
Nach telefonischer Vereinbarung mit Gemeindepräsidentin
Cornelia Rudin 	 Tel. 061 931 26 09

Redaktionsschluss / Erscheinungsdatum
19. Oktober 2022, 12.00 Uhr / 28. Oktober 2022
E-Mail Adresse für Inserate: redaktion@ziefen.ch

Insertionspreise 2022
�1⁄ 1 Seite Fr. 120.–, 1⁄ 2 Seite Fr. 60.–, 1⁄4 Seite Fr. 30.–, 1⁄ 8 Seite Fr. 20.–

1646
Einwohner

(Stand: 31.08.2022)

17 fH
Wasserhärte

63%
Steuerfuss

zeichnet an die Gemeinde schicken. Für 
weitere Fragen wenden Sie sich bitte an 
die Gemeindeverwaltung.

Jagdtage 2022 Revier Ziefen
Entsprechend der seit 01.01.2022 gel­
tenden revidierten Jagdgesetzgebung 
informieren die Gemeinden über die 
Jagdtage. Die Jagd findet dieses Jahr in 
Ziefen an folgenden Tagen statt: 
•  Freitag, 21. Oktober 2022
•  Mittwoch, 02. November 2022
•  Freitag, 25. November 2022
•  Samstag, 03. Dezember 2022
•  Mittwoch, 14. Dezember 2022
•  Mittwoch, 28. Dezember 2022

Genehmigung Reglement über die 
Kinder- und Jugendzahnpflege
vom 17. Mai 2022 
Gemäss § 168 Absatz 1 Buchstabe b des 
Gesetzes über die Organisation und die 
Verwaltung der Gemeinden vom 28. Mai 
1970 (Gemeindegesetz, SGS 180) sind 
Gemeindereglemente dem Aufsichtsor­
gan zur Genehmigung vorzulegen. 

Die Volkswirtschafts- und Gesundheits­
direktion hat das Reglement über die 
Kinder- und Jugendzahnpflege der Ein­
wohnergemeinde Ziefen geprüft. 
Es ist rechtskonform und wurde vorbe­
haltslos genehmigt.

Verwendungsverbote 
für Herbizide und Biozide 
(gegen Algen und Moose) 
auf und an Strassen, Wegen, 
Plätzen, Terrassen und Dächern
Seit 2001 besteht in der Schweiz zum 
Schutz der Gewässer ein generelles An­
wendungsverbot für Herbizide und seit 
dem 1. Dezember 2020 für die Verwen­
dung von Bioziden (gegen Algen und 
Moose) auf und an Strassen, Wegen und 
Plätzen, weil die Substanzen von diesen 
Flächen leicht aus- und abgewaschen 
werden und in die Gewässer gelangen 
können. 
Das Herbizid- und Biozidverbot gilt nicht 
nur für die Unterhaltsdienste von Ge­
meinden und Kantonen, sondern auch 
für Private.

Ausflug 
der Mitarbeitenden der Gemeinde
Am Dienstag, 30. August 2022 durften 
die Angestellten der Gemeinde an ei­
nem Ausflug teilnehmen, welcher von 
unserem Werkhofteam organisiert wor­
den ist. 

Mit einem kleinen Bus wurden wir von 
Patrik Schlumpf von Ziefen nach Kaiser­
augst gefahren, von wo aus uns die 
Fähre nach Rheinfelden brachte.

Nach einer spannenden Führung durch 
die Zähringerstadt, war es Zeit für das 
Mittagessen im Restaurant Park.

Gut gelaunt und gestärkt, folgte eine 
kleine Wanderung nach Möhlin, wo wir 
die Saline Riburg besuchen durften. Die 
Saline Riburg ist seit 1848 in Betrieb und 
kann bis zu 50 Tonnen Salz pro Stunde 
produzieren.
Hier wird die Streusalzversorgung der 
ganzen Schweiz sichergestellt und hier 
befindet sich auch der Saldome2, die 

Gratis Beratung: 061 326 47 94
www.alzbb.ch

Demenz
schafft Not.

Wir leisten
Hilfe.
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Hauptstrasse 24
4416 Bubendorf
Tel. 061 931 17 83
www.ds-elektro.ch

• ADSL, ISDN und Telekommunikation
• EDV-Verkabelungen
• Starkstrom- und Schwachstromanlagen
• Digitalstrom
• TV-Sat-Installationen
• Photovoltaik-Anlagen

Brauchen Sie Unterstützung? Wir beraten Sie gerne.

küchen

SCHREINEREI

www.joekuechen.ch   Tel. 061 941 14 91

Küchen
Einbauschränke  
Fenster
Badezimmermöbel  
Innenausbau
Türen aller Art

Für Sie auf Mass  
gefertigt:
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atJeremy freut
sich, ...
... dass es die Lungenliga gibt. 
 Unterstützen Sie  Menschen mit einer 
 Atembehinderung in der Region.

IBAN CH90 0900 0000 4000 1120 0
Lungenliga beider Basel, Liestal
llbb.ch/spendenllbb.ch/spenden

grösste Holzkuppel Europas. In dieser 
lagern bis zu 100’000 Tonnen Streusalz. 

Von der Saline Riburg wurden wir von 
Markus Gutknecht abgeholt und nach 
einem Zwischenstopp im Café Maier in 
Möhlin wieder sicher zurück nach Ziefen 
gefahren. 

Dem Organisator Stefi Dürr und den bei­
den Fahrern danke ich im Namen aller 
Angestellten herzlich.  
 

� Bericht und Foto Lars Silfverberg

Mutationen 
Einwohnerkontrolle
Geburten
Anika Hug, geb. 26.08.2022, 
Tochter von Hug Simon und Stefanie,
Hofmattring 16, 4417 Ziefen

Todesfälle
Hug Markus, 1963 – 2022	
Hintermatt 16, 4417 Ziefen

Baugesuche / 
Grundbucheintragungen / 
Baubewilligungen
Baugesuche
Nr. 1432/2020. Bauherrschaft: Swiss­
com (Schweiz) AG, Studer Patrick, Gross­
peterstrasse 20, 4002 Basel. Projekt: 
Neubau einer Mobilfunkanlage mit Mast 
und neuen Antennen / ZIEN, Parzelle Nr. 
2065, Hauptstrasse. Projektverantwort­
liche Person: Axians Schweiz AG, Senn­
hauser Lukas, Rütistrasse 28, 8952 
Schlieren.

Nr. 1475/2022. Bauherrschaft: IVERIS 
GmbH, Gartenweg 7, 4143 Dornach. Pro­
jekt: 3 Reiheneinfamilienhäuser / Dop­
peleinfamilienhaus mit Carports, Par­
zelle Nr. 2116, Heissenstein. Projektver­
antwortliche Person: OTTO PARTNER 
ARCHITEKTEN AG, Benzburweg 30, 4410 
Liestal.

Die Auflagefrist entspricht der Publika­
tion im Amtsblatt. Baugesuchspläne, bei 
denen eine entsprechende Einverständ­

niserklärung des verantwortlichen Pro­
jektverfassers vorliegt, können unter 
folgendem Link auch online eingesehen 
werden:
https://bgauflage.bl.ch/2834

Grundbuch
Kauf. Parz. 2668: 400 m², Acker, Wiese, 
Weide «Hofmatt». Veräusserer: Hess Im­
mobilien AG Ziefen, Ziefen, Ziefen BL, Ei­
gentum seit 25.7.2022. Erwerber: 
Schmitt Thomas Martin, Bubendorf

Baubewilligungen
Nr. 0676/2022. Bauherrschaft: Severin 
Schweizer, Untere Fürhäupten 5, 4417 
Ziefen. Projekt: Anbau Schopf, Untere 
Fürhäupten 5, 4417 Ziefen, Parzelle 
1890. Projektverantwortliche Person: az 
Holz AG, Oristalstrasse 121, 4410 Liestal

Nr. 1154/2022. Bauherrschaft: Barbara 
Stohler, Mattenweg 3, 4434 Hölstein. 
Projekt: Einfamilienhaus / Carport mit 
Geräteschopf, Hofmattring, Parzelle 
2009. Projektverantwortliche Person: 
Kaufmann Planungs GmbH, Wyden­
gasse 7c, 2557 Studen BE 

Nr. 1127/2022. Bauherrschaft: Schmitt 
Thomas, Rüttelistrasse 18, 4416 Buben­
dorf, Projekt: Einfamilienhaus mit Car­
port, Hofmattring, Parzelle 286. Projekt­
verantwortliche Person: Hess Holzbau 
AG, Hauptstrasse 4, 4417 Ziefen

Nr. 0865/2020. Bauherrschaft: Munsch 
Olessia u. Christoph, Quellenweg 3, 4418 

Reigoldswil, Projekt: Umbau Wohn- und 
Geschäftshaus Parkierungsanlage, 
Hauptstrasse 92, 4417 Ziefen, Parzelle 
493. Projektverantwortliche Person: 
archicafe GmbH, Hauptstrasse 22, 4416 
Bubendorf

Nr. 1511/2022. Bauherrschaft: Maritz 
Andreas, Rebgasse 16, 4416 Ziefen, Pro­
jekt: Fassadenänderung, Rebgasse 16, 
Parzelle 1975, Projektverantwortliche 
Person: Maritz Andreas.
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Graue Energie 
vermeiden 
und Ressourcen 
schonen.

Reparieren, teilen,
Gebrauchtes kaufen

Graue Energie vermeiden und Ressourcen 
schonen – das können Sie tun
Eine Auswahl von Tipps und Adressen

Reparieren statt wegwerfen
Kleider, Schuhe, Elektrogeräte – vieles können Sie nach einer Reparatur noch lange weiterverwenden.

Reparaturführer: Online-Reparaturtipps und Adressen von Geschäften die reparieren.  
www.reparaturfuehrer.ch

In Repair-Café’s in Gemeinden werden Dinge von Reparatur-Profis repariert. www.repair-cafe.ch

reparierBar: Pop-up Werkstatt einmal pro Monat an unterschiedlichen Standorten in Basel.  
www.reparier-bar.ch

REP-STATT: Reparaturwerkstatt in der Alten Markthalle in Basel. www.rep-statt.ch

Teilen statt besitzen
Dinge, die Sie selten brauchen, können Sie ausleihen, statt sie selbst zu kaufen. 

Leihlager Basel: Dampfreiniger, Heckenschere oder Hängematte einmalig oder im Abo ausleihen. 
www.leihlager.ch

Bibliotheken für Bücher, Kulturbüro für Event-Equipment, Ludotheken für Spielsachen, Mobility für Car-
Sharing, reCIRCLE für Take-away-Geschirr und die Online-Plattform Sharley für Gegenstände aller Art

Gebrauchtes statt Neues kaufen
Was Sie selbst nicht brauchen, können Sie weitergeben. Was andere nicht mehr brauchen, gefällt 
vielleicht Ihnen?

Secondhand- und Occasion-Läden, Kinderkleiderbörsen, Brockenstuben oder Internetplattormen
www.umweltbasel.ch/angebot  /  www.brockisearch.ch  /  www.tutti.ch

Aber: Hier lohnt es sich, Neues zu kaufen
Bei einem Tiefkühler und Kühlschrank ist es sinnvoller, ein neues Gerät zu kaufen, statt zum Beispiel 
ein 10 Jahre altes Gerät zu reparieren. Neue Geräte sind deutlich energieeffizienter als alte.

Topten: Preisvergleich-Plattform mit Fokus auf Energieeffizienz, geringe Umweltbelastung und 
Qualität. www.topten.ch

In jedem Ding steckt  
viel graue Energie*
Zu Hause brauchen Sie jeden Tag Energie, zum Beispiel für Licht, 
 Kochen, Waschen, Kühlschrank, Heizung und Computer.
Wussten Sie, dass dieser direkte Energiekonsum nur ein kleiner  
Teil ist? Viel mehr Energie wird gebraucht, um Dinge herzustellen  
und sie zu verkaufen.

*  In der Schweiz brauchen wir im Durchschnitt nur einen Drittel der 
Energie direkt durch Kochen, Waschen, Heizen usw. Zwei Drittel 
der gesamten Energienutzung entfällt auf die sogenannte «graue 
Energie», die für Produktion, Transport und Verkauf verwendet 
wird. Das heisst, in jedem Ding steckt viel graue Energie.  

Je länger Sie etwas brauchen und nichts Neues 
kaufen, je besser  nutzen Sie die Energie aus,  
die in den Dingen drinsteckt.

Das Design und  
die Produktion der  
Lampe brauchen  
Energie. 

2.

1.

4.

Die Gewinnung 
und Herstellung 
dieser Materialien 
braucht Energie.

Der Laden, in dem  
Sie die Lampe kaufen, 
braucht Energie.

Nehmen wir zum Beispiel  
eine  Lampe. Sie besteht  
aus verschiedenen  
Materialien  
wie Metall, 
Plastik und 
Glas.

Der Transport der 
Lampe von der 
 Fabrik in den Laden 
braucht Energie. 

3.

5.
Auf Ihrem Einkaufs-
weg per Auto, Tram 
oder E-Bike brauchen 
Sie Energie.

1⁄3 2⁄3
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Ortskernplanung Ziefen
Information Gemeinderat

Ortskernplanung Ziefen 
Information Gemeinderat

Ziefen ist als Bachzeilendorf mit seinem schönen Dorfkern von kantonaler wie auch 
nationaler Bedeutung. Es ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz ISOS 
aufgeführt und steht somit unter besonderem Schutz. 

Vor kurzem wurde eine von über 300 BewohnerInnen unterschriebene Petition eingereicht. 
Sie fordert vom Gemeinderat und dem Kanton, dass bei der anstehenden 
Hauptstrassensanierung der Strassenbereich im Ortskern für FussgängerInnen und 
BewohnerInnen sicherer und lebenswerter zu gestalten sei. 

Im Leitbild unserer Gemeinde ist als wichtiges Ziel festgehalten, dass die Lebens- und 
Wohnqualität im Bereich der Hauptstrasse verbessert werden soll. 

Die Notwendigkeit einer Verbesserung zeigt sich am Auffälligsten im Bereich gegenüber dem 
Restaurant Tanne, in welchem bei den Häusern zwischen Bach und Hauptstrasse kaum Platz 
für FussgängerInnen besteht und strassenseitig kein geschützter Aussenraum entlang der 
Häuser vorhanden ist. 

Die Häuser zwischen Strasse und Bach stellen aber ein wichtiges und schützenswertes 
Charaktermerkmal unseres Dorfkernes dar. Die eingeschränkte Lage zwischen Bach und 
Strasse und der bestehende gesetzliche Rahmen für bauliche Veränderungen schränken die 
Möglichkeiten für eine Verbesserung der Wohnqualität in diesen Häusern und deren 
Aussenräume jedoch noch stärker als anderswo entlang der Strasse ein. Unattraktive und 
schlecht bewohnbare Häuser entlang der Hauptstrasse sind aber weder für Besitzer noch für 
die Gemeinde von Interesse. 

Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die schon lange anstehende Aufwertung des 
Dorfkernes in Angriff zu nehmen und im Budget 2021 einen Betrag von 30'000 Franken 
eingeplant, der von den Einwohnern bewilligt wurde. Der Gemeinderat hat nun drei 
Architekturbüros beauftragt, in einer ersten Phase für die angesprochene Aufgabe 
Modellvorstellungen zu erarbeiten. 
In diesen Studien sollen Varianten aufgezeigt werden, wie die Lebens- und Wohnqualität 
unseres Dorfkernes verbessert und damit auch eine Aufwertung der Liegenschaften erreicht 
werden kann.  

Es sollen Lösungen gesucht werden, wie die Hauptstrasse als Strassenraum gestaltet und für 
die Liegenschaften und Fussgänger sicherer genutzt werden kann. Es sollen auch 
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie der Bereich Liegenschaft Kirchgasse 2, Werkhof, 
Abfallentsorgung und Gemeindeplatz zwischen Gemeindehaus und Werkhof in Zukunft 
gestaltet und genutzt werden könnten. 
Die Planung der Architekten wird von einer Gruppe aus Fachleuten des Kantons (Tiefbauamt, 
Ortsbildpflege, Gewässerraum) und EinwohnerInnen begleitet. Diese Gruppe wird von Ruedi 
Riesen, Präsident des Baselbieter Heimatschutzes, geleitet. 

Die Kommission Ortskernentwicklung 
hat die vorliegenden Planungsergeb­
nisse der ersten Phase der Ortskern­
planung und die Rückmeldungen der 
Einwohnerschaft ausgewertet und in 
einem Grundlagenpapier festgehalten. 
Dieses wurde vom Gemeinderat gut­
geheissen und dient als Basis für die 
weiteren Planungsarbeiten. Das Doku­
ment «Grundlagen für Entwicklungs­
konzept Ortskerngestaltung» kann auf 
der Homepage der Gemeinde eingese­
hen und heruntergeladen werden. Auf 
Vorschlag der Kommission hat der Ge­
meinderat entschieden, dem Architek­

turbüro Salathé Architekten Basel den 
Lead der weiteren Planung zu übertra­
gen. Als Projektbegleiter wurde Pascal 
Gysin, Landschaftsarchitekt aus Sissach 
bestimmt. Er war seit Beginn am Pro­
jekt beteiligt und ist ein erfahrener 
Fachmann in der Begleitung von Ent­
wicklungs- und Umsetzungsprozessen 
im öffentlichen Raum.

Aufgrund der Zusicherung des Kan­
tons, die weitere Entwicklung perso­
nell und neu auch mit einem namhaf­
ten Betrag finanziell zu unterstützen, 
hat der Gemeinderat nach den Som­
merferien beschlossen, den Kredit für 
die zweite Phase der Ortskernentwick­
lung freizugeben. Mit dem Architektur­
büro Salathé Architekten Basel, dem 
Projektbegleiter Pascal Gysin und der 
gewählten Kommission Ortskernent­
wicklung soll die Umsetzung eines 
«Entwicklungskonzeptes Ortskernge­
staltung» gestartet werden. Ende Au­
gust hat die erste Sitzung stattgefun­
den, in welcher die Strategie und das 
Vorgehen besprochen, geklärt und 
festgelegt wurden.

Parallel zum oben erläuterten Vorge­
hen konnten wir bei den zuständigen 
kantonalen Fachstellen Abklärungen 
betreffend Hochwasserschutz, mögli­
cher Zonenänderungen (Parzellenab­
tausch) und Strassensanierung einlei­
ten. Wir erhielten konstruktive und 
durchwegs unterstützende Rückmel­
dungen. Dies zeigt, dass die verschie­
denen Fachstellen des Kantons die Be­
deutung der breit abgestützten Dorf­
entwicklung erkennen und weiterhin 
bereit sind, an dieser unterstützend 
mitzuwirken.
In den letzten Monaten startete auch 
der Austausch mit Liegenschafts- und 
ParzellenbesitzerInnen. Wir informier­
ten sie über den laufenden Planungs­
prozess. Auch konnten wir Vorstellun­
gen und mögliche Absichten der Besit­
zerInnen in Erfahrung bringen und 
diese in die weitere Planung einbezie­
hen.

Bei Fragen bitten wir Sie, sich an den 
zuständigen Gemeinderat Lukas 
Geering zu wenden.

Viele weitere 
Produkte und 
Geschenkideen 
in unserem 
Webshop!

www.regiodruck.ch/webshop

z.B. Weinbox
mit Laserschnitt 
und individueller 

Lasergravur
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TEL. 061 931 17 60
www.raeuftlin­ag.ch

4417 ZIEFEN

Ihr Vorhangfachgeschäft
in der Region.

Hauptstrasse 31, 4417 Ziefen
Tel. 061 931 18 10

info@garage-schlumpf.ch

Jagdgesellschaft Ziefen
Ab sofort wieder erhältlich:

Wildfleisch aus eigener Jagd
In verschiedenen Portionengrössen

Schnitzel, Ragout, Geschnetzeltes, Steaks, Filet
NEU: Hamburger im 2er-Pack

Interessenten melden sich bei Stephan Dürr, 079 455 73 39

 

➢ Förderung Biodiversität 

➢ Naturnahe Umgestaltung 

➢ Gartenunterhalt 

➢ Anpflanzung 

➢ Rückschnitt 

➢ und vieles mehr… 

Stephan Ankli, 079 848 53 54 

Lindenrainstrasse 17, 4206 Seewen 
www.stephansgartenparadies.ch 
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Amt für Wald beider Basel
Ebenrainweg 25, 4450 Sissach, www.wald-basel.ch
Ueli Meier, Amtsleitung, D 061 552 56 51, ueli.meier@bl.ch

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder melde-
pflichtig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen von
Pflegearbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle andern Holz-
schläge sind bewilligungspflichtig.

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der Re-
vierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder sie
nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an und ent-
scheidet über die Bewilligungspflicht.

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der Bewilli-
gungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar.

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut
und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst ist.

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin
aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eidgenössischen
und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar.

Waldwirtschaft
Nutzungsperiode 2022/2023 (BL) 

Sissach, 25. August 2022 
brj/meu

Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des 
Waldeigentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Wald-
fläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen be-
triebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Wald-
eigentum unterschieden. 
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende 
Bestimmungen: 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem 
Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die 
notwendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können auch die benötigten Ge-
suchsformulare für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden. 

Die Gemeinden werden gebeten, diese Bekanntmachung in gebührender Weise zu veröf-
fentlichen.

Amt für Wald beider Basel 

(Publikation im Amtsblatt Nr. 35 vom 01. September 2022)

222_ber_BL_220824_brj_Nutzungsperiode2022-23.docx
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Gesetzliche Grundlagen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung 
 
In den vergangenen 12 Jahren wurde in diversen Volksabstimmungen über gesetzliche Grundlagen, welche einen 
Einfluss auf die Schul- und Unterrichtsentwicklung haben, abgestimmt. Die Anpassungen, wie zum Beispiel die 
Einführung der 6. Klasse, Fremdsprachenunterricht im 2. Zyklus, die neue Laufbahnverordnung und die Anpassung 
der Stundentafel, sind in Ziefen bereits umgesetzt. Mit der Einführung des neuen Lehrplanes erfolgte auch ein 
Paradigmenwechsel im Bereich der Unterrichtserteilung. Der sogenannte kompetenzorientierte Unterricht hielt 
Einzug in die Klassenzimmer.  
Im nächsten Schuljahr wird sich das Gesamtteam gemeinsam mit dem Schulrat über die Vision der Schule Ziefen 
auseinandersetzen und darauf basierend eine Mehrjahresplanung erstellen. Folgende Veränderungen der letzten 
Jahre werden in diesem Zusammenhang bei der Mehrjahresplanung berücksichtigt werden müssen:  
 
Bildungsharmonisierung 
Bei der Volksabstimmung vom 26. September 2010 wurde die Bildungsharmonisierung angenommen. Im Zuge 
der Harmonisierung wurden folgende Neuerungen eingeführt: 

- Beide Kindergartenjahre wurden obligatorisch. 
- In der 3. Klasse wurde der Französischunterricht und in der 5. Klasse der Englischunterricht eingeführt. 
- Die Primarschulzeit wurde auf sechs Jahre verlängert und die Sekundarschule auf drei Jahre verkürzt. 
- Die Verordnung «Schulische Laufbahn», welche die Beurteilung, Beförderung und das Zeugnis der Kinder 

regelt, wurde angepasst. 
 
 Folgen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 

- Durch die Zuweisung der 6. Klasse auf die Primarstufe werden unterdessen jährlich sechs Primarklassen 
anstatt nur fünf Klassen unterrichtet. 

- Die Einführung der Fremdsprachen bedingt, dass im Französisch- oder Englischunterricht die Klassen 
vermehrt geteilt werden müssen, so dass sie in Halbklassen unterrichtet werden können. 

- Neue Beurteilungsformate gemäss der Laufbahnverordnung halten Einzug im Unterrichtsalltag. 
 
Integrative Schule 
Gemäss den kantonalen Vorgaben müssen alle Kinder der Volksschule ihren Voraussetzungen entsprechend ge-
fördert werden. Der Unterricht in der Primarstufe ist somit auf eine individualisierende Lernförderung aller Kinder 
ausgerichtet. Ist das Angebot des Regelunterrichts in der Primarstufe nicht ausreichend, haben die Kinder An-
spruch auf Angebote der Speziellen Förderung. Die Spezielle Förderung unterstützt die Kinder mit einer besonde-
ren Begabung, einer Lernbeeinträchtigung oder einem Lernrückstand, ihre Fähigkeiten so weit wie möglich inner-
halb der öffentlichen Schule zu entwickeln. 
 
 Folgen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 

- Damit Kinder integrativ und ihren Begabungen und individuellen Bedürfnissen entsprechend gefördert 
werden können, benötigt die Schule zusätzlichen Schulraum für Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten.  

- Die Förderung der Kinder innerhalb der Klasse muss durch ein gesamtes Klassenteam gewährleistet 
werden, um der Heterogenität gerecht zu werden. 

- Neue Formate für die Zusammenarbeit im Klassenteam und die Förderung der Kinder werden auspro-
biert.  
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Lehrplan Volksschule Baselland 
Der Lehrplan der Baselbieter Volksschule ist die kantonale Anpassung des Lehrplans 21. Er reicht vom Kindergar-
ten über die Primarschule bis zum Ende der Sekundarschule und gibt vor, welches Wissen und Können sich die 
Kinder aneignen sollen. Für die Primarstufe (Kindergarten und Primarschule) gilt der neue Lehrplan seit dem 1. 
August 2015. Durch die Einführung des kompetenzorientierten Unterrichts erfolgt ein Paradigmenwechsel im Be-
reich der Unterrichtsorganisation und -durchführung und ist nicht mit der Unterrichtserteilung vor 20 – 70 Jahren 
zu vergleichen.  
 

Instruktion (Buchdruckzeitalter)  Konstruktion (Digitales Zeitalter) 
- Handlungsleitendes Prinzip: lehren, beleh-

ren, Frontalunterricht 
- Handlungsleitendes Prinzip: lernen, erfor-

schen, handlungsorientierter Unterricht  
- Aktivitätsschwerpunkt: Bei der Lehrperson, 

fremdgesteuert 
- Aktivitätsschwerpunkt: Beim einzelnen Kind = 

Selbststeuerung 
- Lernen = Übertragen, vermitteln von Wissen - Lernen = Individuelle Konstruktion von Wis-

sen, Können und Wollen 
- Vorgegebene Ziele und Verbindlichkeiten als 

kleinstes gemeinsames Vielfaches 
- Individuelle, sinnhafte Ziele und Verbindlich-

keiten 
- Einzel-, Gruppen- oder Partnerarbeiten - Kooperative Lernformen, Peer - Tutorials 
- Lernkontext ohne oder mit wenig Lebens-

weltbezug der Kinder 
- Lebensnaher, kinderbezogener Kontext  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

cc by Prof. Axel Burow, www.if-future-design.de 

 
In der Übersicht wird deutlich, dass sich das Lernen im digitalen Zeitalter vom Auswendiglernen und Abrufen 
von Reproduktionswissen oder vom mehrheitlichen Frontalunterricht hin zum handlungsorientierten Unterricht 
bewegt.  
 
 Folgen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 

- Damit die Kinder gemäss dem kantonalen Lehrplan gefördert werden können, benötigt die Schule 
vielfältige und flexible Raumformationen für unterschiedlichste Lernformate. Von offenen Lernland-
schaften über Lern- und Aufenthaltsmöglichkeiten ausserhalb des Klassenzimmers. Für Lernsettings 
allein, in Partner- oder Gruppenarbeiten, in Halbklassen oder jahrgangsübergreifenden Zusammen-
setzungen. 

- Der Fachbereich «Medien und Informatik» wird ab Schuljahr 2023/2024 ab der 5. Klasse unterrichtet. 
- Kompetenzorientierter Unterricht und dessen Beurteilung wird im Alltagsunterricht integriert.  
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NICO IST EIN

FIRST
RESPONDER
und somit das erste Glied in der 

Rettungskette.

Leben Retten 
mit der First- 
Responder App! 
Weitere Informationen:
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Beitrag von Noelia Schaub 

Juhu der erste Schultag 

Am 15. August 2022 sind neue Kinder in die 1.Klasse gekommen. Wir haben für sie dann ein 
Lied gesungen. Ich habe mit Muriel ein Interview gemacht: 

Wie gefällt es dir in der 1.Klasse? 
Gut. 

Was gefällt dir am besten in der 1.Klasse? 
Malen. 

Wie bist du in die 1.Klasse gestartet? 
Es war super. 

EienNews

  

 









 
 

 







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 











 

 




























 

 




 
 
 
 











     


   

  
  

    
    
     
      
     
      
       
      































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Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Schiesswesen, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal 

An die Schiesspflichtigen* der Jahrgänge 1988 und jünger 

Aufgebot zum  
Nachschiesskurs 2022 

Alle im Kanton Basel-Landschaft wohnhaften Schiesspflichtigen*, die im Jahr 2022 das obligatorische Pro-
gramm nicht oder nicht vollständig in einem anerkannten Schiessverein geschossen haben, erhalten 
hiermit den Befehl einzurücken: 

Samstag, 19. November 2022, 
Schiessanlage Lachmatt in Pratteln, 

08.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr
Sie sind im Rahmen des Militärversicherungsgesetzes gegen Unfall und Krankheit versichert. Es werden keine 
persönlichen Marschbefehle zugestellt. Sie unterstehen dem Militärstrafrecht und das Nichterfüllen der 
Schiesspflicht wird disziplinarisch bestraft. 

Kleidung und Ausrüstung: 
Der Jahreszeit angepasste Zivilkleidung, amtlicher Ausweis mit Foto, persönliches Sturmgewehr, Gewehrputz-
zeug, Gehörschutz, Schiessbrille (sofern im Dienstbüchlein eingetragen), Sackmesser, Dienstbüchlein, Militäri-
scher Leistungsausweis, Schreiben Schiesspflicht 2022** mit Klebeetiketten (wenn vorhanden) und Erken-
nungsmarke. Das obligatorische Programm kann nur auf 300m mit dem Sturmgewehr geschossen wer-
den. 

*Schiesspflichtig sind:
alle Armeeangehörigen bis und mit Jahrgang 1988, welche vor 2022 die Rekrutenschule absolviert haben (Soldat, Gefreiter, Obergefreiter, Korporal, Wachtmeister,
Oberwachtmeister, Leutnant und Oberleutnant).
Ausnahme: Armeeangehörige, welche die schriftliche Bestätigung für die Entlassung per 31.12.2022 erhalten haben, sind nicht mehr schiesspflichtig.

** Schreiben Schiesspflicht 2022, kann via kreiskommando@bl.ch mit Vermerk: Schreiben Schiesspflicht 2022 bestellt werden.  

Dispensationsgesuche wegen Krankheit oder Unfall sind unter Beilage des Dienst- und Schiessbüchleins bzw. des militärischen 
Leistungsausweises und eines Arztzeugnisses an folgende Adresse einzureichen: 

500 m 

Muttenz

Pratteln

Schiessanlage Lachmatt

N

Tramhaltestelle 
Lachmatt, Linie 14 
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Info und Anmeldung: 
Tel. 061 961 15 65 

Primarschulhaus Oberdorf 
Primarschule Dorf Bubendorf

Dann melde Dich jetzt für unsere  
kostenlosen Schnupperlektionen an! 

Hast Du Lust, Musik zu machen? 

 

OFFIZIELLE MITTEILUNG 
MELDESCHLUSS: 

15. NOVEMBER 2022 
 

(gültig für das Frühlingssemester 23 
vom 23.01.23 bis 01.07.23) 

 
Bis zum 15. November 2022 muss Ihr  

ABMELDEFORMULAR, Instrumentenwechsel- oder  
Lektionsdaueränderungsformular bei uns  
eingegangen sein, damit die Änderung per  

Frühlingssemester 23 in Kraft tritt.   
Zu spät eingegangene Ummeldungen können nicht   

berücksichtigt werden. 
ANMELDUNGEN können — je nach Kapazität — auch noch  

später entgegengenommen werden. 
 

Die entsprechenden Meldeformulare können Sie beim 
Sekretariat (Tel. 061 961 15 65) oder über  

unsere Homepage: www.msft.ch  

(Downloads —> Meldeformulare) beziehen. 
 

Ihre 

ERHALTEN,
VERSCHÖNERN,
ERNEUERN.

FABIENNE VLEESHOUWER
FLORIN STOHLER
REBGASSE 6  |  4417 ZIEFEN
PINSEL@VS-MOLER.CH
079 291 78 83

MALERARBEITEN
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1155..  GGeemmeeiinnsscchhaaffttsskkoonnzzeerrtt    

JJuuggeennddbbaannddss  bbeeiiddeerr  FFrreennkkeennttäälleerr  

FFrreeiittaagg,,  2288..  OOkkttoobbeerr  22002222  
  

MMeehhrrzzwweecckkhhaallllee  BBrreettzzwwiill,,  KKoonnzzeerrttbbeeggiinnnn::  1199..3300  UUhhrr  

TTüürrööffffnnuunngg  uunndd  VVeerrppflfleegguunngg  dduurrcchh  ddiiee  MMuussiikkggeemmeeiinnsscchhaafftt    
BBrreettzzwwiill//LLaauuwwiill  aabb  1188..4455  UUhhrr  

EEss  ssppiieelleenn  ddiiee  

JJuuggeenndd––  uunndd  BBeeggiinnnneerrssbbaanndd  FFööiiflflyybbeerrttaall  
BBeeggiinnnneerrssbbaanndd  WWaallddeennbbuurrggeerrttaall  

uunntteerr  ddeerr  LLeeiittuunngg  vvoonn  RReettoo  VVooggtt  uunndd  AAnnddrreeww  HHaammmmeerrsslleeyy  
  

GGaasstt::  JJuuggeennddmmuussiikk  BBuubbeennddoorrff,,  LLeeiittuunngg::  VVaalléérriiee  SSeeiilleerr  

  
Mit der freundlichen Unterstützung von: 

Musikgemeinschaft Bretzwil-Lauwil – Musikverein Bubendorf –  Musikverein Hölstein - Musikgesellschaft Langenbruck – 
Musikverein Niederdorf – Musikverein Oberdorf – Musikverein Reigoldswil – Musikverein Waldenburg –  

Musikgesellschaft Ziefen 

Eintritt frei / Kollekte 

 
Hauptstrasse 24, Postfach 314, 4416 Bubendorf  

Tel. 061  961 15 65        office@msft.ch         www.msft.ch 
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MIRU CLEAN GmbH, Lausenerstr. 16, 4410 Liestal
Fon 061 901 30 44, www.miruclean

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@
sorgentelefon.ch

SMS 079 257 60 89

 
 www.sorgentelefon.ch

PC 34-4900-5

 

  
 

Per sofort zu vermieten beim 
Pfarrhaus in Ziefen 

Garage 
Fr. 140.- pro Monat 

Nicht geeignet als Werkstatt 

 
Interessierte wenden sich bitte an: 

 
Toni Hug - Tel. 061 931 23 31 oder Mail - 

toni.hug@ref-zla.ch 
Hanis Kuster - Tel. 061 931 11 05 oder Mail - 

hanis.kuster@ref-zla.ch 
 

 

Digital
druck

 Offsetdruck

 im Hanroareal Liestal

www.regiodruck.ch
Tel. 061 921 12 74

Digital
druck

 Offsetdruck

 im Hanroareal Liestal

www.regiodruck.ch
Tel. 061 921 12 74
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Fernsehgenossenschaft Ziefen 

www.fgziefen.ch 
 
 

Mitteilung an unsere Kunden 
 

 
Ausgangslage: Die EBLcom hat der FGZ auf Ende 2022 den 
Signalliefervertrag aufgekündet. Da der FGZ kein alternatives Angebot von 
Seiten der EBLcom und Sunrise unterbreitet wurde, hat der Vorstand 
folgende Lösung für die FGZ erarbeitet. 
 

Einstimmiger Beschluss an der GV vom 08. Juni 2022: 
 

Der Signallieferant wird am 17. Januar 2023 gewechselt. 
 

Es gilt ab 17.01.2023: 
 

- Die FGZ wird das TV und Radio-Signal von R. Geissmann 
Multimedianetze in Oberdorf beziehen. 

- Internet-Dienste, wie Internet, Telefon, Replay-TV werden nur noch 
von der Breitband.ch (Improware von Pratteln) geliefert. 

- Internet-Dienste von sunrise/upc sind auf unserem Kabelnetz ab 
17.01.2023 nicht mehr verfügbar. 

- Aufgrund des Umbaus sind Bandbreiten im ganzen Netz der FGZ bis 
zu 1Gbit/s verfügbar. 

- Die Angebote der Breitband für Ziefen finden Sie unter: 
https://breitband.ch/ziefen 

- Am 17.1.2023 müssen Sie auf Ihrem TV-Gerät einen Sendersuchlauf 
durchführen. 

 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

www.fgziefen.ch  
 

Der Vorstand der Fernsehgenossenschaft Ziefen dankt für Ihr Verständnis 
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Senior:innennachmittag
Liebe Seniorinnen und Senioren 

Wir haben mit einigen SeniorInnen von Ziefen – Lupsingen – Arboldswil und Reigoldswil – 
Titterten eine herrliche  

Ferienwoche im Seehotel in Bönigen 
verbracht. Dabei sind wunderschöne Bilder entstanden, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. 
Wir wollen also nochmals Rückschau halten und eventuell auch weitere SeniorInnen glusch-
tig machen, in Zukunft dabei zu sein. Zu diesem Anlass laden wir alle Interessierten herzlich 
ein. 

Mittwoch, 19. Oktober 2022, 14.30 Uhr    
 in den Mehrzweckraum der Schulanlage Eien Ziefen 

Ein Grusswort von Andreas Olbrich, Singen und lebhafte Gemeinschaft bei Kaffee und Ku-
chen werden diesen Anlass umrahmen. Wir freuen uns über Ihren Besuch. 

Das Team SeniorInnennachmittag 
Heidi Recher 
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Naturschutztag  
Samstag, 29.10.2022 

Ab 9:00 Uhr beim Bickenbergweiher. 
Zusammen gestalten wir die Umgebung. 

Ablauf 9-12 Uhr Erstellen von wertvollen Kleinstrukturen
(Sandlinsen, Blocksteinmauer) und entfernen von
Neophyten aus dem Weiher.

Ab 12 Uhr gemütliches Beisammensein mit Ziefner 
Spezialitäten: Most, Bier, Würste und mehr. 

Ziel Mit mehr Struckturvielfalt die Artenvielfalt erhöhen 
und den Glögglifrosch fördern. 

Zielpublikum Alle: von jung bis alt, von klein zu gross, wir sind um 
jede helfende Hand dankbar.  

Mitbringen Dem Wetter angepasste und robuste Kleidung sowie 
Handschuhe. 

Anmeldung Bis am 25.10.2022 bei Nicole Itin 076 248 60 76 oder 
unter nicole.itin@nvvz.ch 

Die LPK und der NVVZ freut sich auf den gemeinsamen 
Einsatz und einen spannenden Austausch. 
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www.ref-zla.ch 

Erntedank 
Liebe Leserin bis Leser 
Es wird gesagt, der Monat Oktober sei gol-
den, eine Farbenpracht sondergleichen oder 
jener der Ernte. Sicher, am 23. Oktober wird 
dann auch der Erntedank-Gottesdienst gefei-
ert – einer langen Tradition folgend. Doch 
just dieser Dank für die hoffentlich reiche 
Ernte, die glücklich unter Dach und in den 
Keller gebracht werden konnte, steht dem 
Zeitgeist entgegen. In unseren Tagen ist das 
ganze Jahr über beinahe alles zu haben. Es 
fällt nicht auf, wenn Birnen, Nüsse und Kür-
bisse - in allen Formen und Grössen - zum 
Kauf angeboten werden. Die sind auch zu 
anderen Zeiten im Jahr erhältlich. Als noch weit mehr von der Scholle in den Keller gelebt wurde, war 
das Interesse überaus gross, möglichst viele und gut zu konservierende Lebensmittel geerntet zu 
haben. Angesichts dieser existenziellen, unmittelbaren Vorsorge ist ein tief empfundener Dank für die 
reiche Ernte überaus verständlich. 
Doch der Dank für die Ernte kann sehr wohl auch in einem übertragenen Sinn verstanden werden: 
Wer im Herbst seines Lebens steht, schaut auf den weitaus grösseren Teil seiner Lebensspanne zu-
rück. So manches wurde erreicht, einige Träume blieben unter Umständen unerfüllt und die vielleicht 
noch kleinen Grosskinder lassen die Lebensernte anschaulich werden. Der Lebensherbst ist hoffentlich 
davon geprägt, nichts mehr zu müssen, sondern hauptsächlich zu dürfen: von Grosskinderhüten bis 
ehrenamtliches Engagement für das Wohl der Gemeinschaft. Vorausgesetzt, die Gesundheit lässt die 
Kür des Lebens in all seiner Vielfalt möglich werden. Und vielleicht ist irgendwo in einer Ecke des Her-
zens ein ehrfürchtiger Schauer des Dankes zu verspüren, schon so alt sein zu dürfen und nicht mehr 
jung sein zu müssen: wenig Hektik, viel Gelassenheit – kein Stress, dazu gehören zu müssen, dafür 
viel Freiheit, eigene Wege gehen zu können – sich nichts mehr beweisen zu müssen, sondern die 
Früchte des bis dahin Getanen zu geniessen. 
Ob jung oder schon in fortgeschrittenem Alter, ich wünsche Ihnen einen farbenfrohen, berührenden 
und stimmungsvollen Herbstmonat! 
Seien Sie behütet und von mir sehr herzlich gegrüsst. 
Roland Durst 

Gottesdienste 
Sonntag, 2. Oktober, 9.30 Uhr Kirche St. Blasius, Schulsonntag-Familien-

gottesdienst mit Taufe, Pfarrer Roland Durst 
und Organist Jörg Rudin 
Kollekte: Mercy Air Switzerland 

Oktober 2022 

Kirchenpflege Co-Präsidium: 
Simone Mairitsch; simone.mairitsch@ref-zla.ch 
Karin Engelbrecht; karin.engelbrecht@ref-zla.ch 

Pfarrer Roland Durst 
Tel. 061 911 11 16; roland.durst@ref-zla.ch 
Pfarrer Andreas Olbrich 
Tel. 079 429 62 98; andreas.olbrich@ref-zla.ch 

Sekretariat 
Tel. 079 200 86 72; sekretariat@ref-zla.ch  
Dienstags, 16-18.30 Uhr, donnerstags 14-18 Uhr 
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Mitfahrgelegenheit für Gottesdienste 
Lupsingen: Ruth Tschopp 061 911 03 23 
Arboldswil: Hans Buser 061 951 17 75 

Sonntag, 9. Oktober, 9.30 Uhr Kirche St. Blasius, mit Pfarrer Fritz Ehrensperger und 
Organist Jörg Tschopp 
Kollekte: insieme 

Sonntag, 16. Oktober, 9.30 Uhr Kirche St. Blasius, mit Pfarrer Andreas Olbrich und 
Organist Jörg Rudin 
Kollekte: Fachstellen-Projekt: Basler Leprahilfe 

Sonntag, 23. Oktober, 9.30 Uhr, Kirche St. Blasius, Erntedankgottesdienst mit 
Pfarrer Roland Durst und Organist Christian Datzko 
Kollekte: pro Specie Rara 

Sonntag, 30. Oktober, 9.30 Uhr, Gemeindesaal Lupsingen, mit Pfarrer Andreas Marti 
und Organist Jörg Rudin 
Kollekte: IAMANEH Schweiz 

_____________________________________________________ 

Schulsonntag-Familiengottesdienst 

2. Oktober um 9.30 Uhr, in der Kirche St. Blasius, Ziefen

Einer langen Tradition folgend werden in dieser Feier alle Schüler:innen der 1. Klasse, 
alle Konfirmand:innen sowie alle neuen Lehrpersonen aus den drei Dörfern unserer 
Kirchgemeinde namentlich erwähnt. 
Es freut mich, wenn Sie auch dabei sein können! 

Mit herzlichen Grüssen 
Pfarrer Roland Durst 

Weitere Anlässe 
- Chesi-Gschpröch: Dienstag, 18. Oktober, 9.30-10.30 Uhr, Chesi-Kaffi, Ziefen
- Schüüre-Gschpröch: Mittwoch, 26. Oktober, 15.30-16.30 Uhr, Hofmet-Schüüre, Arboldswil
- Senior:innennachmittag: Mittwoch 19. Oktober, 14.30 Uhr Schulanlage Eien, Ziefen

 Infos (Lupsingen) 
    Suppenzmittag: Montag, 17. Und 31. Oktober, 12-13 Uhr, im Käffeli, für Fr. 8.- pro  
    Person, bitte um Anmeldung im Käffeli oder via Telefon 061 911 11 16 (Pfarramt). 
    ‘s Käffeli: Montag bis Freitag, 15-17 Uhr 
    Spielnachmittag: Donnerstag, 15–17 Uhr 
    Ausstellung: Bis Weihnachten zeigen wir Bilder von Suleika Bachmann, Gelterkinden 
    Während der Herbstferien – 3.-14. Oktober – bleibt das Käffeli geschlossen. 

Amtswochen 
26. September–9. Oktober, Pfarrer Roland Durst
10. Oktober–16. Oktober, Pfarrerin Naemi Schmit-Stutz, 079 334 40 85
17. Oktober–23. Oktober, Pfarrer Andreas Olbrich
24. Oktober–6. November, Pfarrer Roland Durst
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Im September 2022 

Pressecommuniqué  
Rotes Kreuz Baselland und Ökumenische Koordinationsstelle  

Palliative Care BL 
 

Gemeinsam für ein gutes Leben bis zuletzt: Das Rote Kreuz Baselland und die 
Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care BL schliessen sich in der 
Freiwilligenbegleitung im Bereich Palliative Care definitiv zusammen. 
 
Palliative Care beginnt da, wo Menschen mit einer unheilbaren und/oder chronisch 
fortschreitenden Krankheit und Schmerzen konfrontiert sind. Es ist dabei wichtig, dass 
Betroffene und Angehörige in ihrer Situation von Fachpersonen unterstützt werden. 
Ergänzend profitieren Betroffene und ihre Angehörigen von einer Begleitung durch freiwillige 
Bezugspersonen. Diese Begleitung ist weder professioneller noch familiärer Natur. Die 
Begleitpersonen unterstützen die Betroffenen in ihrem Wohlbefinden. Die Inhalte der 
Begleitung sind vielseitig: einfaches Da Sein, aufmerksames Zuhören, Gespräche und, wenn 
machbar, auf Wunsch der schwerkranken Person bestimmte Aktivitäten. Die Freiwilligen sind 
fachlich ausgebildet. 

Das Rote Kreuz Baselland und die Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care BL 
vermitteln seit einigen Jahren Freiwillige im Bereich Palliative Care und begleiten diese. 
Nach einem Pilotjahr bieten sie die Dienstleistung ‘Begleiten Palliative Care’ nun definitiv mit 
einer einheitlichen Anlaufstelle an. Die Koordinations- und Vermittlungsarbeit übernimmt 
dabei das Rote Kreuz Baselland. Die Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care BL ist 
in verschiedenen anderen Bereichen, u.a. in der Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit, tätig.  

Das Rote Kreuz Baselland, die Reformierte und die Katholische Kirche Baselland freuen sich 
auf die enge Zusammenarbeit zum Wohl der Baselbieter Bevölkerung. Mit der gemeinsamen 
Dienstleitung besteht für den ganzen Kanton Baselland ein flächendeckendes, gutes Netz 
von spezifisch ausgebildeten Freiwilligen für den Bereich Palliative Care. Sie setzen sich 
damit noch gezielter dafür ein, dass Menschen im Baselbiet bis zuletzt begleitet und 
unterstützt werden. 
 
Wir freuen uns, wenn sich interessierte Betroffene, Angehörige oder Freiwillige melden. Für 
Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Rotes Kreuz Baselland:  
Corinne Bisang, Telefon 061 905 82 71, c.bisang@srk-baselland.ch 
 
Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care BL: 
Eveline Beroud, Telefon 061 485 16 06, eveline.beroud@kathbl.ch 
Cornelia Hof, Telefon 079 770 77 88, cornelia.hof@refbl.ch 
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Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Daisy Colonnello-Fesenmeyer 

Bubendorf  
Hersberg  
Lausen  
Liestal  
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus  

 Spezielle Gottesdienste & Veranstaltungen 
ACHTUNG 
Samstag, 1./8. und 15. Oktober 
während der Schulferien finden keine Samstag-
Abend-Gottesdienste statt 

Freitag, 14.10 und 4.11., 19.30 Uhr  
Feierabend-Oase für Männer 

Donnerstag, 20. Oktober, 9.30 Uhr 
Café TheoPhilo 

Freitag, 21. Oktober, 19.00 Uhr 
Gong– und Trommelmeditation in der Kirche 

Sonntag, 23. Oktober, 20.00 Uhr 
Ökum. Abendfeier im Gotteshaus Ramlinsburg 

Sa./So., 5./6. November, 18.00/10.00 Uhr 
Allerseelen-Gottesdienste mit Totengedenken 

Kein Geld für einen Haarschnitt? 
Am Sonntag, 6. November von 13.00 
bis 16.00 Uhr schneiden Coiffeusen 
und Coiffeure aus der Pfarrei und vom 
Verein Kar-Li wieder kostenlos Frauen, 
Männern und Kindern im Pfarreiheim 
die Haare. Während die einen sich die 
Haare schneiden lassen, können die 
anderen in der Kaffee-Ecke plaudern 
oder durch den Kleiderflohmarkt stö-
bern. 
Anmeldungen für einen Haarschnitt 
sind zwingend: 061 927 93 50, Pfarramt 
Bruder Klaus. 
Sind Sie aus der Region, gelernte Coif-
feuse oder gelernter Coiffeur und ha-
ben Interesse an zukünftigen Veran-
staltungen mitzuwirken? Dann melden 
Sie sich unverbindlich bei unserer  
Sozialarbeiterin, Selina Maurer,  
061 927 93 59. 

Sonntag 
6.  

November 
13.00 

bis  
16.00 Uhr 

Gesucht 
ab 

1.1.2023 
freiwillige 

Helferinnen 
oder 
Helfer 

für  
Mittagstisch 

Gemeinsam gegen einsam 
Suchen Sie eine freiwillige Tätigkeit? 
Wir suchen per 01.01.2023 zwei freiwilli-
ge Helferinnen oder Helfer für unseren 
Mittagstisch.    
Der Mittagstisch der Pfarrei Bruder 
Klaus steht jeden Dienstag um 12 Uhr – 
ausser in den Schulferien - allen er-
wachsenen Personen offen, die ein 
günstiges und frisch gekochtes Essen 
in Gemeinschaft schätzen. Für viele 
Gäste ist der Mittagstisch zu einem fi-
xen Bestandteil geworden. Das wö-
chentliche Treffen wirkt der Einsamkeit 
entgegen und ermöglicht automa-
tisch Kontakt zu anderen.  
Haben Sie Interesse mitzuwirken? Sie 
arbeiten in einem Vierer-Team und or-
ganisieren von der Menüplanung, der 
Zubereitung des Essens und des Auf-
räumens alles selbständig. Der zeitli-
che Aufwand beträgt alle vier Wo-
chen ca. fünf Stunden. Es braucht kei-
ne spezifischen Kenntnisse. Freude und 
Offenheit am Kontakt mit den unter-
schiedlichsten Menschen sowie Team-
fähigkeit sind jedoch unerlässlich.  
Melden Sie sich für ein unverbindliches 
Gespräch bei unserer Sozialarbeiterin 
Selina Maurer, 061 927 93 59.  

Sonntag 
30. Oktober 

15.00 Uhr 

Kinderkonzert 
Balz Aliesch, der Kinderliedermacher 
aus Basel hat vor zwei Jahren sein ers-
tes Album «Ryttikind» heraus gegeben.  
Nun ist es Zeit für den zweiten Streich: 
Am Sonntag, 30. Oktober um 15.00 Uhr 
wird das neue Album «Liebi Griess vo 
mine Fiess» feierlich getauft. Seid da-
bei beim Kinderkonzert im Saal der ka-
tholischen Kirche Bruder Klaus in 
Liestal. Wir freuen uns auf euch! 

Wanted: ZIVI 
Für diese vielseitige, abwechslungsrei-
che und interessante Stelle in der Kin-
der-, Jugend- und Sozialarbeit suchen 
wir AB SOFORT oder nach Vereinba-
rung einen jungen Mann.  
Melde dich einfach... 
 ...in unserem Sekretariat:  
Tel. 061 927 93 50 
oder per Mail bei:  
messingschlager@rkk-liestal.ch 
Wir freuen uns auf dein Interesse oder 
deine Bewerbung.  

Stelle 
ab sofort 
verfügbar 

Eintritt frei – 
Kollekte 
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Chrischona Fünflibertal – Im Krummacker 1 – 4417 Ziefen – 061 933 06 06 
www.chrischona-5libertal.ch – info@chrischona-5libertal.ch 

Programm Oktober 2022 

SO 02.10.  10:00 Uhr Lobgottesdienst mit Lukas Wäfler 

DI 04.10.   14:30 Uhr Zyschtigs-Treff 

SO 09.10.  10:00 Uhr Gottesdienst mit Willy Burn 

SO 16.10. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Claudia Gloor (mit Abendmahl) 

DO 20.10. 14:30 Uhr Bibel- und Gebetstreff 

SA 22.10. 14:00 Uhr Rasselbande 

SO 23.10. 10:00 Uhr Gottesdienst  
mit Willy Burn 
mit Kids-Treff, 
FollowMe &  
Just4Teens 

SO   30.10. 10:00 Uhr Gottesdienst 
mit Willy Burn 
mit Kids-Treff 

SO 30.10. 18:30 Uhr Jugend- 
    gottesdienst 

update 
im Gate44 in 
Böckten 
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Veranstaltungskalender � Angaben ohne Gewähr

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt der 
Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion Mitteilungsblatt ein.

Erscheinungsdatum	 Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr)
Freitag, 28. Oktober 2022	 Mittwoch, 19. Oktober 2022
Freitag, 25. November 2022	 Mittwoch, 16. November 2022
Freitag, 23. Dezember 2022	 Mittwoch, 14. Dezember 2022

è Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss unbedingt einzuhalten.
Zu spät eingereichte Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden!

Mitteilungsblatt

LASER
präzise graviert

Viele weitere personalisierbare 
Produkte (z.B. Trinkflaschen) findest 
du unter regiodruck.ch/webshop

z.B.z.B.    kleines Znüniböxli
mit Bambusdeckel

personalisiert mit 
deinem Namen, 
diverse Sujets zur 
Auswahl. Ein ideales 
Geschenk für Gross 
und Klein!

Neu auch in grösserer 
Ausführung bestellbar!

Oktober 2022
Freitag 21. Oktober Jagdtag Ziefner Bann
Dienstag 28. Oktober ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum
November 2022
Mittwoch 02. November Jagdtag Ziefner Bann
Samstag 05. November ab 10.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli
Sonntag 06. November 14.00 – 17.00 Uhr Öffnung Museum Eienschulhaus (2. Stock)
Donnerstag 24. November 20.00 Uhr Einwohnergemeindeversammlung kleine Turnhalle
Freitag 25. November Jagdtag Ziefner Bann
Sonntag 27. November 10.00 – 11.00 Uhr Stimmabgabe Urne im Wahlbüro Wahlen & Abstimmungen
Dienstag 29. November ab 12.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum


